
Herzlich Willkommen
zum 

Workshop 6

Adultismus





- Adultismus ist die einzige Diskriminierungsform, die so gut wie alle 
Menschen in den meisten Gegenden dieser Welt erfahren haben. 

- Wenn wir lange genug leben, erfahren wir die Form der Diskriminierung auf 
beiden Seiten der Machtachse (         Ageismus)

- Adultismus ist eine kollektive Erfahrung und unsere persönlichen 
Erfahrungen sind gleichzeitig eine hilfreiche Fundgrube, um uns dem 
Problem „Adultismus“ zu nähern

ADU LT I SMUS



Die Sache mit den Gefühlen: 

- „ Ein Indianer kennt keinen Schmerz…“
- „ Das ist doch kein Grund zu weinen…“
- „ Bis zur Hochzeit ist alles vorbei….“
- „ Du musst nicht so traurig sein…“
- „ Deswegen brauchst du  doch nicht zu weinen…“
- „ Sei nicht so bockig…“
- „ Das hat doch gar nicht so weh getan…“
- „ So schlimm ist das nun auch wieder nicht…“



Kinderrechte

- Seit dem 5. April 1992 gilt in Deutschland die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen

- 193 Länder haben diese Übereinkunft über die Rechte der Kinder mittlerweile unterzeichnet

- Die Kinderrechtskonvention enthält eigenständige Grundrechte der Kinder, damit nicht nur 
Erwachsenen, sondern auch Kindern mit Respekt begegnet wird. Für das tägliche Leben heißt das, 
dass alle Kinder in ihren Belangen, mit ihren Interessen und Bedürfnissen wahrgenommen werden 
sollen. Das Kindeswohl hat Vorrang!

- In der pädagogischen Praxis bildet die Partizipation hierfür das entscheidende Bindeglied: Der 
gelungene Umgang mit Vielfalt wie auch die Demokratiebildung zeichnen sich dadurch aus, dass alle 
Kinder sich beteiligen und auch mitentscheiden können. Dieser Anspruch setzt eine hohe (Selbst) 
Reflexionsfähigkeit der pädagogischen Fachkräfte und das Hinterfragen (oftmals unbewusster) 
Normerwartungen und Vorurteile sowie des eigenen Bildes vom Kind und der eigenen Machtposition 
voraus.

Quelle: Fachartikel Partizipation: Griffbereit und Rucksack KiTa Kommunale Integrationszentren NRW



Fachartikel Partizipation: Griffbereit und Rucksack KiTa Kommunale Integrationszentren NRW



Kinder- und Jugendhilfegesetz: Schutzauftrag und institutioneller Kinderschutz

- Kinder- und Jugendhilfegesetzt (SGB VIII) 

- §1 Abs. 3: Kinder- und Jugendhilfe soll Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ 

- §8  Aufgaben des Jugendamtes

- § 8a Abs. 4: Vorgehen von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen 
(Kindertagesstätten)

- §11 Abs. 1 stellt das Recht des Kindes auf Mitbestimmung, Mitgestaltung und Partizipation heraus

Quelle: Maywald Jörg: „Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern“,

Fachartikel Modul 3 „Kommunale Integrationszentren NRW“ 

„Rechte von Kindern und Jugendlichen“ Schwerpunktbericht  LJHP



www.Aufbau der Konvention - kinderrechte.de


